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GEMEINDERAT Geschäftszahl: A-2019-1154-00429 
BearbeiterIn: StADir. Petra Aschauer/Rita Steindl 

 Datum: 12.11.2019 

 
 
 

Sitzungsprotokoll 
 

der 30. Sitzung des  
Gemeinderates 

 
 
Termin: Dienstag, 12. November 2019, 19.30 Uhr, Rathaus Gföhl, Sitzungssaal 
 
Beginn:  19.30 Uhr  
 
Die Einladung erfolgte am 07.11.2019 per Fax an GR Isabella Edlinger und mit ihrem Einverständnis 
per Mail an Vbgm. Mag. Jochen Pulker, StR Stefan Hagmann, StR Ing. Franz Holzer, StR OStR Mag. 
Maria Gußl, StR Günter Steindl, GR DI Stefan Tiefenbacher, GR Helmut Schwarz, GR Robert Kröpfl, 
GR Karl Fuchs, GR Karin Winkler, GR Josef Weber, GR Franz Tiefenbacher, GR Emmerich 
Einsiedler, GR Sonja Klinger, GR Manfred Kolar, GR Heide Maria Gießrigl, GR Matthias Brenner, GR 
Erich Starkl, GR Martin Schildorfer und GR Benjamin Veigel bzw. an GR Siegfried König am 
07.11.2019 per RSb.  
 
Anwesend sind:     
Bgm. Ludmilla Etzenberger ÖVP  StR Ing. Franz Holzer   ÖVP 
Vbgm. Mag. Jochen Pulker ÖVP  StR OStR Mag. Maria Gußl   ÖVP 
StR Stefan Hagmann ÖVP  StR Günter Steindl   SPÖ 

 
GR DI Stefan Tiefenbacher ÖVP  GR Sonja Klinger  SPÖ 
GR Helmut Schwarz ÖVP  GR Manfred Kolar SPÖ 
GR Isabella Edlinger ÖVP  GR Heide Maria Gießrigl SPÖ 
GR Robert Kröpfl ÖVP  GR Matthias Brenner SPÖ 
GR Karl Fuchs ÖVP  GR Erich Starkl FPÖ 
GR Karin Winkler  ÖVP  GR Martin Schildorfer   FPÖ 
GR Josef Weber  ÖVP  GR Benjamin Veigel GRÜNE 
GR Franz Tiefenbacher ÖVP  GR Siegfried König KÖNIG 
GR Emmerich Einsiedler ÖVP    

 
Entschuldigt abwesend sind: Nicht entschuldigt abwesend ist: 
GR Franz Tiefenbacher ÖVP   GR Siegfried König                           KÖNIG 

 

     
  

Vorsitzende: Bgm. Ludmilla Etzenberger 

Schriftführer: 
 

StADir. Petra Aschauer 

Die Sitzung ist öffentlich. 
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Rechtsgrundlage: 
Gemäß § 48 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000, i. dzt. F., ist der Gemeinderat be-
schlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder zur Zeit der Beschlussfassung anwesend 
sind. 
 
Vorsitzführung und Eröffnung: 
Bgm. Ludmilla Etzenberger begrüßt als Vorsitzende des Gemeinderates gemäß § 49 NÖ Gemein-
deordnung 1973, LGBl. 1000, i. dzt. F., die erschienenen Mitglieder, stellt die ordnungsgemäße 
Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest und erklärt die Sitzung für eröffnet. 
 

---------- 
 
Protokollprüfer dieser Sitzung sind: 
 

ÖVP: StR Mag. Maria Gußl GRÜNE: GR Benjamin Veigel 

SPÖ: GR Manfred Kolar KÖNIG: --- 

FPÖ: GR Martin Schildorfer   
 

---------- 
 

 
 

Tagesordnung:  
 

1. A-2019-1154-00329 

Unterfertigung des öffentlichen Sitzungsprotokolls vom 
27.08.2019 sowie des nicht öffentlichen Sitzungsprotokolls vom 
27.08.2019 gemäß § 53 Abs. 3, NÖ Gemeindeordnung 1973 
LGBl. 1000 i. dzt. F. 

JF Nr. 

 
Stadtrat am 05.11.2019: 
Über Antrag des Bürgermeisters wird die Aufnahme dieses Gegenstandes in die Tagesordnung der 
nächsten GR-Sitzung einstimmig befürwortet. 
 
 
Gemeinderat am 12.11.2019: 
 
A-2019-1154-00329 
Protokollprüfer der 29. Sitzung vom 27.08.2019 waren: 
 

ÖVP: StR Stefan Hagmann GRÜNE: GR Benjamin Veigel 

SPÖ: GR Heide Maria Gießrigl KÖNIG: entschuldigt 

FPÖ: GR Martin Schildorfer   
 
 
 

Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen die Sitzungsprotokolle der öffentlichen Sitzung und der nicht 
öffentlichen Sitzung vom 27.08.2019 kein schriftlicher Einwand vorliegt. Die Protokolle gelten somit als 
genehmigt. 
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2. A-2018-1154-00343 
Immobilien Seniorenwohnhaus, Mietvertrag Gst. 803/1, 
EZ 1266, KG 12012 Gföhl, Genehmigung Mietvertrag Top 1a, 
Beschlussfassung 

143 002 

 
Immobilien Seniorenwohnhaus, Mietvertrag Gst. 803/1, EZ 1266, KG 12012 Gföhl, Genehmigung 
Mietvertrag Top 1a, Thomas Dubsky, Untermeisling 25/2, 3521 Gföhl 
 
Stadtrat am 05.11.2019: 
Antrag von StR Günter Steindl: 
Genehmigung des nachstehenden Mietvertrages. 
 

MIETVERTRAG 
 

abgeschlossen zwischen der Stadtgemeinde Gföhl, 3542 Gföhl, Hauptplatz 3, 
 
durch ihre gefertigte Vertretung einerseits und 
 
Herrn DUBSKY Thomas, geb. am 20.08.1964 in Wien, Beruf: Fleischhauer, wohnhaft in 3521 Gföhl, 
Untermeisling 25/2, andererseits wie folgt:  
 

ERSTENS 
 

Die Stadtgemeinde Gföhl ist Alleineigentümerin der Liegenschaft EZ. 1266 Grundbuch 12012 Gföhl mit 
dem Grundstück Nr. 803/1 LN. Auf diesem Grundstück befindet sich eine Wohnhausanlage mit 16 
Seniorenwohnungen (Grundstücksadresse: 3542 Gföhl, Missongasse 10).  

 
ZWEITENS 

 
Die Stadtgemeinde Gföhl (im folgenden kurz Vermieterin genannt) vermietet nun an Herrn Dubsky 
Thomas (im folgenden kurz Mieter genannt) und dieser mietet von der Erstgenannten die  
Seniorenwohnung Nr. 1a, bestehend aus Vorraum, Abstellraum, Bad + WC, Kochnische, Wohnraum 
und Kellerraum, mit einer Wohnnutzfläche von 40,27 m². 
 

DRITTENS 
 
Das Mietverhältnis beginnt mit 01.09.2019 und wird für eine Vertragsdauer von drei Jahren 
abgeschlossen. Es endet daher ohne Kündigung am 31.08.2022. 
Der Mieter als auch der Vermieter kann das Mietverhältnis unter Einhaltung einer einmonatigen 
Kündigungsfrist zum Monatsletzten vorzeitig aufkündigen. 
Der Mieter verpflichtet sich, zu Beginn des Mietverhältnisses seinen ordentlichen Wohnsitz in der 
Stadtgemeinde Gföhl zu begründen und bis zur Beendigung des Mietverhältnisses aufrecht zu 
belassen. Es wird daher vereinbart, dass ein wichtiger Kündigungsgrund für die Vermieterin auch dann 
vorliegt, wenn der Mieter entgegen dieser Verpflichtung seinen ordentlichen Wohnsitz entweder zu 
Beginn des Mietverhältnisses nicht in der Stadtgemeinde Gföhl begründet, oder seinen ordentlichen 
Wohnsitz während aufrechtem Mietverhältnis auflässt. 
 

VIERTENS 
 

Der Mietzins besteht aus dem vereinbarten Hauptmietzins und dem auf das Bestandsobjekt 
entfallenden Anteil an Betriebskosten jeweils zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Zu Beginn des 
Mietverhältnisses beläuft sich der vereinbarte monatliche Hauptmietzins auf 
 EUR  240,01  zuzüglich Umsatzsteuer, derzeit 10% 
und die monatliche Betriebskostenvorauszahlung auf 
 EUR 75,00 inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer. 
 
Der Mieter ist verpflichtet, den vorstehenden Mietzins zuzüglich Umsatzsteuer sowie die monatliche 
Betriebskostenvorauszahlung jeweils am Ersten eines jeden Monats im Voraus mit fünftägigem Respiro 
an die Vermieterin zu bezahlen. 
Die Endabrechnung der Betriebskosten erfolgt jeweils am Jahresende. Eine sich aus der 
Betriebskostenjahresabrechnung ergebende Betriebskostennachzahlung bzw. ein 
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Betriebskostenguthaben sind binnen vierzehn Tagen auszugleichen. Die Vermieterin ist berechtigt, die 
Betriebskostenpauschale entsprechend zu erhöhen oder herabzusetzen, je nachdem, ob die 
abgerechneten Kosten höher oder niedriger waren als die eingehobenen. 
 
Es wird ausdrücklich Wertbeständigkeit des Mietzinses vereinbart. Als Maß für die Berechnung der 
Wertbeständigkeit dient der von der Statistik Austria monatlich verlautbarte VPI 2010 
Verbraucherpreisindex 2010, Basis 2010 = 100 oder ein an seine Stelle tretender Index. Als 
Bezugsgröße für diesen Vertrag dient die für den Monat Mai 2019 errechnete Indexzahl (118,1). 
Schwankungen der Indexzahl nach oben oder unten bis ausschließlich fünf Prozent (5 %) bleiben 
unberücksichtigt. Dieser Spielraum ist bei jedem Überschreiten nach oben oder unten neu zu 
berechnen, wobei stets die erste außerhalb des jeweils geltenden Spielraumes gelegene Indexzahl die 
Grundlage sowohl für die neue Festsetzung des Forderungsbetrages als auch für die Berechnung des 
neuen Spielraumes zu bilden hat. 
 

FÜNFTENS 
 

Der Mieter erklärt, den derzeitigen Zustand des Mietobjektes zu kennen, diesen zu genehmigen und 
das Mietobjekt im bedungenen Zustand übernommen zu haben.  

 
SECHSTENS 

 
Nach Beendigung des Mietverhältnisses hat der Mieter das Mietobjekt in gleichwertigem Zustand wie 
bei der Übernahme unter Berücksichtigung einer gewöhnlichen Abnützung zurückzugeben. 
 

SIEBENTENS 
 

Veränderungen am Mietgegenstand dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung der Vermieterin 
durchgeführt werden. Soweit keine anderen schriftlichen Vereinbarungen vorhanden sind, gehen bei 
Beendigung des Mietverhältnisses die von dem Mieter getätigten Investitionen, soweit diese nicht ohne 
Beschädigung der Hauptsache entfernt werden können, entschädigungslos in das Eigentum der 
Vermieterin über.  
 

ACHTENS 
 

Der Vermieter erklärt, aus zeitweiligen Störungen oder Absperrungen der Wasserzufuhr, Gebrechen 
oder Absperrungen an Gas-, Licht-, Kraft- und Kanalisierungsleitungen und dergleichen keine 
Rechtsfolgen abzuleiten. Die Vermieterin hat zu erwartende Störungen im Bestandsobjekt dem Mieter, 
soweit möglich, rechtzeitig anzukündigen. 
 

NEUNTENS 
 

 Die Vermieterin oder ein von ihr Beauftragter ist befugt, den Mietgegenstand im Falle der 
Vertragsbeendigung zu besichtigen. Auch sonst ist die Vermieterin oder ein von ihr Beauftragter in 
angemessenem Ausmaß nach vorheriger Anmeldung, welche mindestens 24 Stunden vor dem 
beabsichtigten Besichtigungstermin zu erfolgen hat, zum Betreten der Mieträumlichkeiten berechtigt, 
um die Einhaltung der Vertragspflichten des Mieters überwachen oder notwendige Reparaturen 
durchführen zu können. 
Bei Gefahr im Verzug kann die Vermieterin oder ein von ihr Beauftragter den Mietgegenstand auch in 
Abwesenheit des Mieters betreten, und hat der Mieter dafür zu sorgen, dass der Mietgegenstand in 
diesem Fall zugänglich ist. 
 

ZEHNTENS 
 

 Die Kosten und Gebühren der Errichtung dieses Vertrages und jegliche sonst hieraus 
erwachsenden Auslagen werden von dem Mieter getragen.  
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ELFTENS 
 

 Dem Mieter ist jede Untervermietung oder sonstige Weitergabe des Mietgegenstandes an 
natürliche oder juristische Personen, sei es ganz oder teilweise, entgeltlich oder unentgeltlich, nur mit 
ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der Vermieterin gestattet. 
 

ZWÖLFTENS 
 
 Als Sicherstellung für die Einhaltung aller von dem Mieter übernommenen Verpflichtungen 
übergibt dieser im Zuge der Vertragsunterzeichnung als Kaution ein Sparbuch mit einer Einlage von 
EUR 1.017,03 (in Worten: Euro eintausendsiebzehnkommanulldrei). 
Die Vermieterin ist berechtigt, nach Beendigung des Mietverhältnisses allenfalls erforderliche 
Reparaturen aus Mitteln dieser Kaution zu begleichen. Die Haftung des Mieters für die Refundierung 
dieser allenfalls erforderlichen Reparaturarbeiten ist jedoch nicht auf die Höhe der Kaution beschränkt. 
Der verbleibende Rest der Kaution zuzüglich der in der Zwischenzeit angereiften Bankzinsen ist 
unmittelbar nach ordnungsgemäßer Rückgabe des Mietobjektes an den Mieter auszufolgen. 
 

DREIZEHNTENS 
 

 Der Mieter verpflichtet sich zur Einhaltung der jeweils aushängenden Hausordnung, die einen 
Bestandteil dieses Vertrages bildet. 
 

VIERZEHNTENS 
 

 Sollte eine oder sollten mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, weil sie 
gegen zwingendes Recht verstößt oder verstoßen, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
unberührt. Die Vertragsparteien werden die unwirksame Vereinbarung durch eine wirksame ersetzen, 
die der Intention der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. 
 

FÜNFZEHNTENS 
 
 Dieser Mietvertrag wird in einer Ausfertigung errichtet, welche bei der Vermieterin verbleibt. Der 
Mieter erhält eine einfache Kopie. 
 
Beschluss:  Der Antrag wird befürwortet. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
Gemeinderat am 12.11.2019: 
Beschluss:  Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

3. A-2018-1154-00226 

Immobilien Seniorenwohnhaus, Mietvertrag Gst. 803/1, 
EZ 1266, KG 12012 Gföhl, Genehmigung Mietvertrag Top 6a, 
Beschlussfassung 

144 006 

 
Immobilien Seniorenwohnhaus, Mietvertrag Gst. 803/1, EZ 1266, KG 12012 Gföhl, Genehmigung 
Mietvertrag Top 6a, Anna Gruber, Zwettler Straße 27/1, 3542 Gföhl 
 
Stadtrat am 05.11.2019: 
Antrag von StR Günter Steindl: 
Genehmigung des nachstehenden Mietvertrages. 
 

MIETVERTRAG 
 

abgeschlossen zwischen der Stadtgemeinde Gföhl, 3542 Gföhl, Hauptplatz 3, 
 
durch ihre gefertigte Vertretung einerseits und 



Stadtgemeinde Gföhl | Hauptplatz 3, A-3542 Gföhl | Telefon: 02716/6326-0 | Fax: 02716/6326 26 
E-Mail: gemeinde@gfoehl.gv.at | Web: www.gfoehl.gv.at | DVR: 0389846 | UID: ATU16219401 

Bankverbindung: Waldviertler Sparkasse Bank AG | BIC: SPZWAT21XXX | IBAN: AT74 2027 2034 0000 0026 
Seite 6 von 20 

 
Frau GRUBER Anna, geb. am 16.02.1940 in Höbenbach, Pensionistin, wohnhaft in 3542 Gföhl, Zwettler 
Straße 27/1, andererseits wie folgt:  
 

ERSTENS 
 

Die Stadtgemeinde Gföhl ist Alleineigentümerin der Liegenschaft EZ. 1266 Grundbuch 12012 Gföhl mit 
dem Grundstück Nr. 803/1 LN. Auf diesem Grundstück befindet sich eine Wohnhausanlage mit 16 
Seniorenwohnungen (Grundstücksadresse: 3542 Gföhl, Missongasse 10). 

 
ZWEITENS 

 
Die Stadtgemeinde Gföhl (im folgenden kurz Vermieterin genannt) vermietet nun an Frau Gruber Anna 
(im folgenden kurz Mieter genannt) und diese mietet von der Erstgenannten die Seniorenwohnung Nr. 
6a, bestehend aus Vorraum, Abstellraum, Bad + WC, Kochnische, abgeteiltem Wohnraum und 
Kellerraum, mit einer Wohnnutzfläche von 39,30 m². 
 

DRITTENS 
 
Das Mietverhältnis beginnt mit 01.11.2019. Es wird für eine Vertragsdauer von drei Jahren 
abgeschlossen und endet daher ohne Kündigung am 31.10.2022. 
Der Mieter als auch der Vermieter kann das Mietverhältnis unter Einhaltung einer einmonatigen 
Kündigungsfrist zum Monatsletzten vorzeitig aufkündigen. 
Eine Verlängerung des Mietverhältnisses kann einvernehmlich vereinbart werden. Der Mieter 
verpflichtet sich, zu Beginn des Mietverhältnisses seinen ordentlichen Wohnsitz in der Stadtgemeinde 
Gföhl zu begründen und bis zur Beendigung des Mietverhältnisses aufrecht zu belassen. Es wird daher 
vereinbart, dass ein wichtiger Kündigungsgrund für die Vermieterin auch dann vorliegt, wenn der Mieter 
entgegen dieser Verpflichtung seinen ordentlichen Wohnsitz entweder zu Beginn des Mietverhältnisses 
nicht in der Stadtgemeinde Gföhl begründet, oder seinen ordentlichen Wohnsitz während aufrechtem 
Mietverhältnis auflässt. 
 

VIERTENS 
 

Der Mietzins besteht aus dem vereinbarten Hauptmietzins und dem auf das Bestandsobjekt 
entfallenden Anteil an Betriebskosten jeweils zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Zu Beginn des 
Mietverhältnisses beläuft sich der vereinbarte monatliche Hauptmietzins auf 
 EUR 234,23 zuzüglich Umsatzsteuer, derzeit 10% 
und die monatliche Betriebskostenvorauszahlung auf 
 EUR 75,00 inklusive Umsatzsteuer. 
 
Der Mieter ist verpflichtet, den vorstehenden Mietzins zuzüglich Umsatzsteuer sowie die monatliche 
Betriebskostenvorauszahlung jeweils am Ersten eines jeden Monats im Voraus mit fünftägigem Respiro 
an die Vermieterin zu bezahlen.  
 
Die Endabrechnung der Betriebskosten erfolgt jeweils am Jahresende. Eine sich aus der 
Betriebskostenjahresabrechnung ergebende Betriebskostennachzahlung bzw. ein 
Betriebskostenguthaben sind binnen vierzehn Tagen auszugleichen. Die Vermieterin ist berechtigt, die 
Betriebskostenpauschale entsprechend zu erhöhen oder herabzusetzen, je nachdem, ob die 
abgerechneten Kosten höher oder niedriger waren als die eingehobenen. 
 
Es wird ausdrücklich Wertbeständigkeit des Mietzinses vereinbart. Als Maß für die Berechnung der 
Wertbeständigkeit dient der von der Statistik Austria monatlich verlautbarte VPI 2010 
Verbraucherpreisindex 2010, Basis 2010 = 100 oder ein an seine Stelle tretender Index. Als 
Bezugsgröße für diesen Vertrag dient die für den Monat Mai 2019 errechnete Indexzahl (118,1). 
Schwankungen der Indexzahl nach oben oder unten bis ausschließlich fünf Prozent (5 %) bleiben 
unberücksichtigt. Dieser Spielraum ist bei jedem Überschreiten nach oben oder unten neu zu 
berechnen, wobei stets die erste außerhalb des jeweils geltenden Spielraumes gelegene Indexzahl die 
Grundlage sowohl für die neue Festsetzung des Forderungsbetrages als auch für die Berechnung des 
neuen Spielraumes zu bilden hat. 
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FÜNFTENS 
 

Der Mieter erklärt, den derzeitigen Zustand des Mietobjektes zu kennen, diesen zu genehmigen und 
das Mietobjekt im bedungenen Zustand übernommen zu haben.  

 
SECHSTENS 

 
Nach Beendigung des Mietverhältnisses hat der Mieter das Mietobjekt in gleichwertigem Zustand wie 
bei der Übernahme unter Berücksichtigung einer gewöhnlichen Abnützung zurückzugeben. 
 

SIEBENTENS 
 

Veränderungen am Mietgegenstand dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung der Vermieterin 
durchgeführt werden. Soweit keine anderen schriftlichen Vereinbarungen vorhanden sind, gehen bei 
Beendigung des Mietverhältnisses die von dem Mieter getätigten Investitionen, soweit diese nicht ohne 
Beschädigung der Hauptsache entfernt werden können, entschädigungslos in das Eigentum der 
Vermieterin über.  
 

ACHTENS 
 

Der Vermieter erklärt, aus zeitweiligen Störungen oder Absperrungen der Wasserzufuhr, Gebrechen 
oder Absperrungen an Gas-, Licht-, Kraft- und Kanalisierungsleitungen und dergleichen keine 
Rechtsfolgen abzuleiten. Die Vermieterin hat zu erwartende Störungen im Bestandsobjekt dem Mieter, 
soweit möglich, rechtzeitig anzukündigen. 
 

NEUNTENS 
 

Die Vermieterin oder ein von ihr Beauftragter ist befugt, den Mietgegenstand im Falle der 
Vertragsbeendigung zu besichtigen. Auch sonst ist die Vermieterin oder ein von ihr Beauftragter in 
angemessenem Ausmaß nach vorheriger Anmeldung, welche bis jeweils längstens 24 Stunden vor dem 
beabsichtigten Besichtigungstermin zu erfolgen hat, zum Betreten der Mieträumlichkeiten berechtigt, 
um die Einhaltung der Vertragspflichten des Mieters überwachen oder notwendige Reparaturen 
durchführen zu können.  
Bei Gefahr im Verzug kann die Vermieterin oder ein von ihr Beauftragter den Mietgegenstand auch in 
Abwesenheit des Mieters betreten, und hat der Mieter dafür zu sorgen, dass der Mietgegenstand in 
diesem Fall zugänglich ist.  
 

ZEHNTENS 
 

Die Kosten und Gebühren der Errichtung dieses Vertrages und jegliche sonst hieraus erwachsenden 
Auslagen werden von dem Mieter getragen. 
 

ELFTENS 
 

Dem Mieter ist jede Untervermietung oder sonstige Weitergabe des Mietgegenstandes an natürliche 
oder juristische Personen, sei es ganz oder teilweise, entgeltlich oder unentgeltlich, nur mit 
ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der Vermieterin gestattet. 
 

ZWÖLFTENS 
 

Als Sicherstellung für die Einhaltung aller von dem Mieter übernommenen Verpflichtungen übergibt 
dieser im Zuge der Vertragsunterzeichnung als Kaution ein Sparbuch mit einer Einlage von € 1.000,00 
(in Worten: Euro eintausend). 
Die Vermieterin ist berechtigt, nach Beendigung des Mietverhältnisses allenfalls erforderliche 
Reparaturen aus Mitteln dieser Kaution zu begleichen. Die Haftung des Mieters für die Refundierung 
dieser allenfalls erforderlichen Reparaturarbeiten ist jedoch nicht auf die Höhe der Kaution beschränkt. 
Der verbleibende Rest der Kaution zuzüglich der in der Zwischenzeit angereiften Bankzinsen ist 
unmittelbar nach ordnungsgemäßer Rückgabe des Mietobjektes an den Mieter auszufolgen.  
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DREIZEHNTENS 
 

Der Mieter verpflichtet sich zur Einhaltung der jeweils aushängenden Hausordnung, die einen 
Bestandteil dieses Vertrages bildet. 
 

VIERZEHNTENS 
 

Sollte eine oder sollten mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, weil sie gegen 
zwingendes Recht verstößt bzw. verstoßen, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
unberührt. Die Vertragsparteien werden die unwirksame Vereinbarung durch eine wirksame ersetzen, 
die der Intention der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. 
 

FÜNFZEHNTENS 
 

Dieser Mietvertrag wird in einer Ausfertigung errichtet, welche bei der Vermieterin verbleibt. Der Mieter 
erhält eine einfache Kopie. 
 
Beschluss:  Der Antrag wird befürwortet. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
Gemeinderat am 12.11.2019: 
Beschluss:  Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

4. A-2017-1154-00544 
Förderung, Bezirksfeuerwehrkommando Krems, Alarmierung, 
Kostenbeitrag 2019, Beschlussfassung 142 014 

 
Förderung, Bezirksfeuerwehrkommando Krems, Alarmierung 2019, Entscheidung über Kostenbeitrag 
2019, Beschlussfassung über € 1.364,76, Ansuchen vom 07.08.2019; 
 
Stadtrat am 05.11.2019: 
Antrag von Bürgermeister Ludmilla Etzenberger: 
Gewährung eines Kostenbeitrages für das Jahr 2019 für die Bezirksalarmzentrale Krems an das 
Bezirksfeuerwehrkommando Krems, 3500 Krems, Austraße 33, in der Höhe von € 0,36 pro Einwohner 
(3791 HWS auf Grundlage der Hauptwohnsitzmeldungen 2019), das sind gesamt € 1.364,76. 
 
Beschluss:  Der Antrag wird befürwortet. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
Gemeinderat am 12.11.2019: 
Beschluss:  Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

5. A-2019-1154-00423 
Feuerwehr Großmotten, Zubau Feuerwehrhaus, Förderung, 
Beschlussfassung 144 016 

 
Feuerwehr Großmotten, Kommandant Kurt Steinhart jun.,  
Zubau Feuerwehrhaus, Förderansuchen vom 24.10.2019 
 
Die FF Großmotten hat mit der Verwirklichung des Bauvorhabens des Feuerwehrhauszubaus 
begonnen. Die Gesamtkosten für das Vorhaben liegen lt. Angebot Nr. 20190309 der Fa. Simlinger 
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Holzbau GmbH vom 23.10.2019 bei € 28.673,69 inkl. MwSt. Laut Voranschlagsbesprechung vom 
29.10.2018 erhält die Feuerwehr Großmotten einen Gemeindebeitrag von max. € 10.000,00. Die 
Förderung wird in 4 Teilbeträgen gewährt, d.h. vom Jahr 2019 bis 2022 jährlich € 2.500,00. Der 
Förderbetrag liegt maximal bei € 10.000,00 bzw. bei geringeren Baukosten bei 50% der 
Gesamtkosten. Der erste Teilbetrag ist im Voranschlag 2019 bereits budgetiert. 
 
Stadtrat am 05.11.2019: 
Antrag von Bürgermeister Ludmilla Etzenberger: 
Genehmigung einer Förderung in der Höhe von maximal € 10.000,00 bzw. bei geringeren Baukosten 
von 50% der Gesamtkosten für den Zubau des Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr 
Großmotten. 
Die Auszahlung erfolgt in vier Teilbeträgen zu je € 2.500,00 in den Jahren 2019, 2020, 2021 und 
2022.  
 
Veröffentlichungspflicht: „Mit herzlicher Unterstützung der Stadtgemeinde Gföhl“ 
 
Beschluss:  Der Antrag wird befürwortet. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
Gemeinderat am 12.11.2019: 
Beschluss:  Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

6. A-2019-1154-00293 
ABA Gföhl BA 04, Darlehen, Finanzierung Kommunalkredit, 
Genehmigung der allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
Beschlussfassung 

142 008 

 
Für die Finanzierung Nr. 103752 betreffend Darlehen ABA Gföhl BA 04 wurden bisher keine 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zwischen der Kommunalkredit Austria AG und der 
Stadtgemeinde Gföhl vereinbart.  
 
Die Vereinbarung von AGB ist im Geschäftsverkehr üblich und für beide Seiten sinnvoll, weil in den 
AGB allgemeine, zum jeweiligen Darlehens- oder Kreditvertrag ergänzende Bestimmungen (wie 
Kontoführung, Zahlungsverkehrsbestimmungen, Aufrechnung etc.), geregelt sind. Die AGB spiegeln 
neue rechtliche Entwicklungen und Anforderungen in Österreich und der EU wider. Bei abweichenden 
Bestimmungen zwischen Vertrag und AGB haben die jeweiligen einzelvertraglichen Regelungen 
vorrangig Geltung gegenüber den allgemeinen Bestimmungen in den AGB. 
 
Stadtrat am 05.11.2019: 
Antrag von Bürgermeister Ludmilla Etzenberger: 
Zustimmung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kommunalkredit Austria AG (Fassung 
vom Februar 2019 – Beilage A) betreffend Finanzierung Nr. 103752, Darlehen ABA Gföhl BA 04. 
 
Beschluss:  Der Antrag wird befürwortet. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
Gemeinderat am 12.11.2019: 
Beschluss:  Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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7. A-2017-1154-00726 
KG Gföhl, Gst Nr. .27, Löschung der eingetragenen 
Dienstbarkeit, Beschlussfassung 143 001 

 
Die Notwendigkeit der Dienstbarkeit des Gehens und Fahrens über Gst. .27, KG Gföhl, Eigentümerin 
Anna Konecny, für Gst. 19/1, KG Gföhl, Eigentümerin Stadtgemeinde Gföhl, ist nicht mehr gegeben. 
Auf dem Gst. 19/1 befindet sich der öffentliche Parkplatz in der Feldgasse, eine eigene Zufahrt ist 
vorhanden.  
 
Stadtrat am 05.11.2019: 
Antrag von Bürgermeister Ludmilla Etzenberger: 
Genehmigung zur Einverleibung der Löschung gemäß Löschungserklärung (Beilage B) betreffend 
Dienstbarkeit des Gehens und Fahrens über Gst. .27 für Gst. 19/1 in der KG Gföhl. 
 
Beschluss:  Der Antrag wird befürwortet. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
Gemeinderat am 12.11.2019: 
Beschluss:  Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

8. A-2018-1154-00404 

KG Seeb, Gst. Nr. 845/1, Genehmigung Abschreibung und 
Entwidmung einer Teilfläche aus dem öffentlichen Gut, 
Beschlussfassung 

144 009 

 
KG Seeb, Gst. Nr. 845/1 Teilfläche, Genehmigung Abschreibung und Entwidmung einer Teilfläche aus 
dem öffentlichen Gut gemäß Vermessungsurkunde GZ 12107/18 vom 19.10.2018 von der Dr. Döller 
Vermessung ZT GmbH, 3910 Zwettl, Kremser Straße 52. Grundlage für die grundbücherliche 
Durchführung bildet der nachstehende Kaufvertrag (Top 9).  
 
Stadtrat am 05.11.2019: 
Antrag von Bürgermeister Ludmilla Etzenberger: 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Gföhl fasst in der Sitzung am 12.11.2019 folgenden Beschluss: 
 

• Das in der Vermessungsurkunde GZ 12107/18 vom 19.10.2018 von der Dr. Döller 
Vermessung ZT GmbH, 3910 Zwettl, Kremser Straße 52, angeführte Trennstück 1 (Fläche 
143 m²) wird vom Grundstück 845/1, EZ 203, KG 12047 Seeb, Öffentliches Gut, 
Stadtgemeinde Gföhl, abgeschrieben, als öffentliches Gut entwidmet und dem Grundstück 
91/2, EZ 21, KG 12047 Seeb, Verena Bergmaier, zugeschrieben. 
 

• Der Vermessungsurkunde GZ 12107/18 vom 19.10.2018 von der Dr. Döller Vermessung ZT 
GmbH, 3910 Zwettl, Kremser Straße 52, ist Bestandteil dieses Beschlusses, welcher im 
Rathaus während der Amtsstunden zur Einsicht aufliegt.  

 
Beschluss:  Der Antrag wird befürwortet. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
Gemeinderat am 12.11.2019: 
Beschluss:  Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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9. A-2018-1154-00404 
KG Seeb, Gst. Nr. 845/1 Teilfläche, Genehmigung Kaufvertrag, 
Beschlussfassung 144 010 

 
KG Seeb, Gst. Nr. 845/1 – Vermessung Teilfläche  
Dem gegenständlichen Kaufvertrag, vereinbart zwischen Stadtgemeinde Gföhl (Öffentliches Gut), als 
Verkäuferin einerseits, und Verena Bergmaier, 3542 Gföhl, Seeb 8, als Käuferin andererseits, liegt die 
Vermessungsurkunde der Dr. Döller Vermessung ZT GmbH, 3910 Zwettl, Kremser Straße 52, GZ 
12107/18, zugrunde. Die Teilfläche 1 im Ausmaß von 143 m² wird aus dem öffentlichen Gut entwidmet 
(siehe Top 8) und zum Kaufpreis von gesamt € 715,-- an Verena Bergmaier verkauft. 
Die Gesamtkosten der Errichtung und Durchführung des Kaufvertrages im Grundbuch samt allen 
Nebenkosten (Gebühren und Abgaben) trägt die Käuferin. 
 
Stadtrat am 05.11.2019: 
Antrag von Bürgermeister Ludmilla Etzenberger: 
Genehmigung des Kaufvertrages (Beilage C) betreffend Gst. Nr. 845/1, KG Seeb, Teilfläche 1 im 
Ausmaß von 143 m², abgeschlossen zwischen Stadtgemeinde Gföhl (Öffentliches Gut), als 
Verkäuferin einerseits, und Verena Bergmaier, 3542 Gföhl, Seeb 8, als Käuferin andererseits. 
 
Beschluss:  Der Antrag wird befürwortet. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
Gemeinderat am 12.11.2019: 
Abänderungsantrag von GR Erich Starkl: 
Aufgrund der mehr als 30-jährigen Benützung des Grundstückes (Zufahrt) durch die Familie 
Bergmaier, möge der Gemeinderat beschließen, den Kaufpreis in Tagesordnungspunkt 9 von € 5,00 
auf € 0,90 zu reduzieren. 
 
Beschluss:  Der Antrag wird mehrstimmig abgelehnt. 
Abstimmungsergebnis:   2 Stimmen dafür (FPÖ)  
   19 Stimmen dagegen (ÖVP, SPÖ, GRÜNE) 
         
 
Abstimmung über Antrag des Stadtrates:  
Beschluss:  Der Antrag wird mehrstimmig angenommen. 
Abstimmungsergebnis: 19 Stimmen dafür (ÖVP, SPÖ, GRÜNE) 
     2 Stimmenthaltungen (FPÖ) 
 
 
 

10. A-2019-1154-00085 

KG Gföhleramt, Gemeindeweg Gst. 1937, Teilauflassung Weg, 
Durchführung Vermessungsplan und Verkauf Teilstück, 
Beschlussfassung 

125 010 

 
Im Zuge der 6. Änderung des Flächenwidmungsplanes wurde ein Teilstück des Gemeindeweges Gst. 
1937, KG Gföhl, aus dem öffentlichen Gut entwidmet.  
Für die Grundstücksteilung wurde im Auftrag von der Fa. Schwarz & Co GmbH von der Vermessung 
Hiller ZT OG, 3500 Krems an der Donau, Bahnhofplatz 8, ein Teilungsplan mit der GZ 1579/2019 
erstellt. In diesem Teilungsplan wird die Abschreibung des Trennstückes 2 vom Grundstück Nr. 1937 
(Stadtgemeinde Gföhl) mit einer Gesamtfläche von 1168 m² festgestellt. 
 
Die grundbücherliche Durchführung des Teilungsplanes erfolgt nach den Sonderbestimmungen des 
Liegenschaftsteilungsgesetzes gemäß §§ 15 ff. 
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Stadtrat am 05.11.2019: 
Antrag von Bgm. Ludmilla Etzenberger: 
Genehmigung der Durchführung des Vermessungsplanes der Vermessung Hiller ZT OG, 3500 Krems 
an der Donau, Bahnhofplatz 8, GZ 1579/2019. Vom Grundstück Nr. 1937 der Stadtgemeinde Gföhl 
wird eine Teilfläche von 1168 m² abgeschrieben, diese erhält lt. Vermessungsplan die Grundstück-Nr. 
1937/2 und wird an die Fa. Schwarz & Co GmbH zum Preis von 0,90 € pro m² verkauft. Die 
verbleibende Fläche der Stadtgemeinde Gföhl erhält die Grundstück-Nr. 1937/1. 
Gegen eine Verbücherung nach § 15 ff Liegenschaftsteilungsgesetz besteht kein Einwand. 
 
Kaufpreis und Kostenübernahme 
Für das Trennstück 2 mit einer Fläche von 1168 m² wurde ein Kaufpreis von € 0,90 pro m² vereinbart, 
für die Gesamtfläche ergibt sich daher eine Summe von € 1.051,20. Sämtliche Kosten dieser 
Eigentumsübertragung trägt die Fa. Schwarz & Co. 
 
Beschluss:  Der Antrag wird befürwortet. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
Gemeinderat am 12.11.2019: 
Beschluss:  Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

11. A-2019-1154-00327 
KG Seeb, Gst. Nr. 284/14 Teilfläche, Verlängerung 
Pachtvertrag, Beschlussfassung 142 013 

 
Der Pachtvertrag mit Josef Zauner, Seeb 44, 3542 Gföhl betreffend Gst. Nr. 284/14, KG Seeb, 
Teilstück, endet am 04.11.2021. Da Josef Zauner mittlerweile verstorben ist, hat Andrea Zauner mit 
Schreiben vom 15.07.2019 auf Änderung der Daten und Verlängerung des Pachtvertrages auf weitere 
30 Jahre angesucht. Aus heutiger Sicht ist ein Pachtvertrag auf unbestimmte Zeit lt. Rücksprache bei 
der Landwirtschaftskammer NÖ zweckmäßig. 
 
Stadtrat am 05.11.2019: 
Antrag von StR Günter Steindl: 
Genehmigung des Pachtvertrages lt. Beilage D, abgeschlossen zwischen der Stadtgemeinde Gföhl 
als Verpächterin und Andrea Zauner als Pächterin, für eine Teilfläche des Grundstückes Nr. 284/14, 
KG Seeb, im Ausmaß von rund 500 m². Die vereinbarte Pachtfläche wird in der Beilage zum 
Pachtvertrag planlich dargestellt. 
 
 
Beschluss:  Der Antrag wird befürwortet. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
Gemeinderat am 12.11.2019: 
Beschluss:  Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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12.  B-2019-1154-00008 

Projektentwicklung Hauptplatz 8 KG, Wohnhausanlage, 
Kostenbeteiligung für öffentliche Spielplatzanlage, Vertrag, 
Beschlussfassung 

144 008 

 
Stadtrat am 05.11.2019: 
Antrag von Bürgermeister Ludmilla Etzenberger: 
Genehmigung des folgenden Vertrages: 
 

VERTRAG 
(Gemäß § 66 Abs 4 NÖ BauO 2014) 

 
abgeschlossen zwischen 
 
1. Stadtgemeinde Gföhl 

3542 Gföhl, Hauptplatz 3  
 
im Folgenden kurz „Gemeinde“ genannt einerseits und 
 
2. Projektentwicklung Hauptplatz 8 KG 

3542 Gföhl, Hauptplatz 8  
 
im Folgenden kurz „Bauwerber“ genannt andererseits 
 
am untenstehenden Tag wie folgt: 

 
I.   

GESETZLICHE GRUNDLAGE 
 
Beim Neubau von Wohnhausanlagen mit mehr als 4 Wohnungen, ausgenommen Reihenhäuser und 
solche auf Grund deren Verwendungszweck ein Bedarf nach einem Spielplatz nicht zu erwarten ist, ist 
auf den das oder die Wohngebäude umgebenden freien Flächen des Bauplatzes ein nichtöffentlicher 
Spielplatz im Sinn des § 4 Z 28 NÖ BauO 2014 zu errichten. 
Dies gilt auch, wenn die erforderliche Anzahl der Wohnungen erst durch eine Änderung oder 
Erweiterung der Wohnhausanlage erreicht wird. Bei am 01.02.2015 baubehördlich bewilligten 
Wohnhausanlagen mit mehr als 4 Wohnungen, bei denen noch kein nichtöffentlicher Spielpatz 
errichtet werden musste und auch keine Spielplatzausgleichsabgabe vorgeschrieben wurde, entsteht 
die Verpflichtung zur Herstellung eines nichtöffentlichen Spielplatzes, sobald die Wohnhausanlage um 
insgesamt mehr als 4 Wohnungen erweitert wird (§ 66 Abs 1 NÖ BauO 2014). 
Von der Errichtung eines nichtöffentlichen Spielplatzes kann dann Abstand genommen werden, wenn 
 
- die Gemeinde in einer Wegentfernung von höchstens 400 Meter zu der Wohnhausanlage im 

Sinne des Abs 1 einen öffentlichen Spielplatz zu errichten plant oder errichtet hat und 
- der zur Errichtung eines nichtöffentlichen Spielplatzes Verpflichtete einen entsprechenden 

Vertrag über eine Kostenbeteiligung an diesem öffentlichen Spielplatz mit der Gemeinde 
abschließt. Das Höchstausmaß der Kostenbeteiligung richtet sich nach § 42 Abs 3 (§ 66 Abs 4 
NÖ BauO 2014). 

 
II.   

AUSGANGSLAGE 
 
1. Der Bauwerber hat mit Schreiben vom 18.01.2019 am 23.01.2019 einen Antrag auf 

Baubewilligung eines Neubaus einer Wohnhausanlage mit acht Wohneinheiten, zwei Arztpraxen 
und einem Lokal, wodurch mehr als vier Wohnungen erreicht werden auf dem GST-Nr. .86 der EZ 
1520, KG Gföhl (12012), gestellt. 
Die Vorprüfung des Antrages hat ergeben, dass dem Bauvorhaben keine Hindernisse im Sinne 
des § 20 Abs 1 Z 1-7 NÖ BauO 2014 entgegenstehen. 
 

2. Die Gemeinde hat in einer Wegentfernung von höchstens 400 Meter zu der im Vertragspunkt II. 1. 
genannten Wohnhausanlage einen öffentlichen Spielplatz errichtet. 
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III.  
KOSTENBETEILIGUNG 

 
1. Der Bauwerber verpflichtet sich zur Zahlung einer Kostenbeteiligung an die Gemeinde am im 

Vertragspunkt II. 2. genannten öffentlichen Spielplatz. 
Diese Kostenbeteiligung beträgt 9.000,00 EUR ………………………………………. 
(i. W. EUR NEUNTAUSEND…………………………………………………………….) 
und ergibt sich daraus, dass gemäß § 66 Abs 2 NÖ BauO 2014 ein nichtöffentlicher Spielplatz im 
Ausmaß von 150,00 m² zu errichten wäre und anzunehmenden, durchschnittlichen hier zu Grunde 
zu legenden Grundbeschaffungskosten von EUR 60,00 pro m². 
 

2. Die im Vertragspunkt III. 1. genannte Kostenbeteiligung ist binnen eines Monats nach 
Vertragsabschluss fällig und bis zu diesem Tag auf das Konto der Gemeinde bei der Waldviertler 
Sparkasse Bank AG, IBAN: AT74 2027 2034 0000 0026 zu überweisen. 
 

3. Bei rechtzeitiger Zahlung der Kostenbeteiligung ist der Bauwerber von seiner Verpflichtung zur 
Errichtung eines nichtöffentlichen Spielplatzes nach § 66 Abs 1 NÖ BauO 2014 und zur 
Entrichtung einer Spielplatz-Ausgleichsabgabe gemäß § 42 Abs 1 NÖ BauO befreit. 

 
IV.  

VERPFLICHTUNGEN 
 
1. Dieser Vertrag entbindet den Bauwerber nicht von seinen sonstigen in der NÖ BauO festgelegten 

Verpflichtungen, insbesondere auch nicht von der Entrichtung einer Ergänzungsabgabe. Aus 
diesem Vertrag kann auch kein Recht zur Ausführung des Bauwerks und dessen Benützung nach 
Fertigstellung abgeleitet werden. 
 

2. Wird die Baubewilligung versagt, hat die Gemeinde die Rückzahlung der Kostenbeteiligung an 
den Bauwerber binnen 14 Tagen ab Rechtskraft des Bescheides, mit dem die Baubewilligung 
versagt wird, durch Überweisung auf das vom Bauwerber bekannt gegebene Konto vorzunehmen. 

 
V.  

KOSTEN DIESES VERTRAGES 
 
Die mit der Errichtung dieses Vertrages zusammenhängenden Kosten und allfälligen 
Gebühren, Abgaben oder Steuern trägt der Bauwerber. 
 
Jede Vertragspartei hat die Kosten einer allfälligen rechtsfreundlichen Vertretung selbst zu tragen. 
 

VI.  
SONSTIGES 

 
Festgehalten wird, dass dieser Vertrag zu seiner Wirksamkeit der Genehmigung des 
Gemeinderates der Stadtgemeinde Gföhl bedarf. 
 
Beschluss:  Der Antrag wird befürwortet. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
Gemeinderat am 12.11.2019: 
Beschluss:  Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 
  



Stadtgemeinde Gföhl | Hauptplatz 3, A-3542 Gföhl | Telefon: 02716/6326-0 | Fax: 02716/6326 26 
E-Mail: gemeinde@gfoehl.gv.at | Web: www.gfoehl.gv.at | DVR: 0389846 | UID: ATU16219401 

Bankverbindung: Waldviertler Sparkasse Bank AG | BIC: SPZWAT21XXX | IBAN: AT74 2027 2034 0000 0026 
Seite 15 von 20 

13.  A-2018-1154-00163 
Straßenbau Gföhl, Gemeindestraße Bruchweg, 
Auftragserteilung, Beschlussfassung 133 006 

 
Das TB Seidl übermittelte am 04.11.2019 die Angebote der Fa. Swietelsky und der Fa. Gnant für die 
Errichtung des Straßenbaus Bruchweg - Herstellung einer Steinschlichtung und eines Gehsteigs, 
Erd- und Baumeisterarbeiten inkl. Materiallieferung. 
 
Die Angebotssummen belaufen sich auf:  
 
Fa. Swietelsky, Zwettl:   118.925,08 € inkl. MwSt. 
Fa. Gnant, Wimmersdorf:  130.648,20 € inkl. MwSt. 
 
Vergabevorschlag vom Technischen Büro Ing. Wilhelm Seidl GmbH, Bmstr. Ing. Philipp Hirsch: 
Die Fa. Swietelsky geht als Billigstbieter hervor. Mit den angebotenen Preisen kann von der 
Fa. Swietelsky eine technisch einwandfreie Ausführung erwartet werden, da diese in dem Gewerk 
Straßenbau langjährige Erfahrung besitzt. Die Einheitspreise entsprechen für diese Art von 
Bauvorhaben dem momentan marktüblichen Niveau. Die berufliche Befugnis und Zuverlässigkeit, 
finanzielle, wirtschaftliche und technische Leistungsfähigkeit ist bei der Fa. Swietelsky gegeben. 
 
Auf Grund des Angebotspreises kann das Bauvorhaben Errichtung des Straßenbaus Bruchweg – 
Herstellung einer Steinschlichtung und eines Gehsteigs, im Direktvergabeverfahren lt. 
Bundesvergabegesetz 2018 vergeben werden. 
 
Stadtrat am 05.11.2019: 
Antrag von StR Bmstr. Ing. Franz Holzer: 
Vergabe der Erd- und Baumeisterarbeiten inkl. Materiallieferung für die Errichtung des Straßenbaus 
Bruchweg - Herstellung einer Steinschlichtung und eines Gehsteigs lt. Vergabevorschlag des TB Seidl 
an die Fa. Swietelsky BaugmbH, 3910 Zwettl, Rudmanns 142. 
 
Auftragssumme:  118.925,08 € inkl. MwSt. 
 
Beschluss:  Der Antrag wird befürwortet. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
Gemeinderat am 12.11.2019: 
Beschluss:  Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

14. A-2019-1154-00295 
Flächenwidmungsplan 2008, Verordnung über die 7. Änderung 
des Örtlichen Raumordnungsprogrammes, Beschlussfassung 141 003 

 
Der Entwurf zur 7. Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes lag vom 19.08.2019 bis 
30.09.2019 zur allgemeinen Einsichtnahme auf. 
 
Während der Auflagefrist sind zwei Stellungnahmen von Landesabteilungen eingegangen und keine 
Stellungnahmen von Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern. Planungskonsultationen waren im 
Zuge der Änderung nicht einzuholen. Alle Stellungnahmen und die dazu verfassten Kommentare 
liegen den Sitzungsunterlagen bei. Die Stellungnahmen führen zu keinen Änderungen bei den 
Widmungsabgrenzungen zwischen Auflageentwurf und Beschlussplan. 
 
Ein gemeinsamer Lokalaugenschein mit Amtssachverständigen wurde nicht durchgeführt, da weder 
die Aufsichtsbehörde noch die Sachverständigen selbst die Gemeinde von den Terminen in Kenntnis 
setzte. 
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Am 08. Oktober 2019 und 21. Oktober 2019 übermittelte die Aufsichtsbehörde (RU1-R-159/061-2019) 
die entsprechenden Stellungnahmen der Amtssachverständigen für Raumordnung (RU7-O-159/107-
2019) und des Amtssachverständigen für Naturschutz (BD1-N-8159/006-2019) mit dem Ergebnis, 
dass Anpassungen im Flächenwidmungsplan notwendig sind. 
 
Änderungen aufgrund Stellungnahme der Amtssachverständigen 
 
Änderungspunkt 1: KG Gföhl – Siedlungsentwicklung im Hauptort durch Widmung von Bauland-
Wohngebiet 
Die Amtssachverständige für Raumordnung fordert eine konkretere Unterteilung der einzelnen 
Funktionen in der Gfrei-O-Siedlungsentwicklung. Der Amtssachverständige für Naturschutz empfiehlt 
eine speziellere Ausweisung im Grabenbereich. Da noch kein Umsetzungsprojekt im Detail vorliegt, 
wird im Flächenwidmungsplan auf das Stadtteilentwicklungskonzept verwiesen (Gfrei-O-S1), wobei 
auf die verschiedenen Nutzungen bei künftigen Maßnahmen Bedacht genommen werden soll. 
 

 
Der Änderungspunkt 3 „Hohenstein-Streichen der Aufschließungszone“ wird in einem eigenen Punkt 
und in einer eigenen Verordnung behandelt. Die Amtssachverständige sieht für die Streichung der 
Aufschließungszone keinen Änderungsanlass. 
 
Bezüglich Änderungspunkt 6 „Mittelbergeramt-Auflassung Weg“ urgiert die Sachverständige den 
Nachweis, dass für das Gebäude MBA 19 die Straßenerschließung gewährleistet ist. Die Erschließung 
dieses Objektes erfolgt seit mind. 2 Jahrzehnten über diesen Weg, der auch von der Gemeinde 
miterhalten wird. Daraus ist auch abzuleiten, dass der Weg für die Erschließung des Wohn- und 
Gewerbeobjektes weiterhin bestehen bleibt. 
 
Die beschriebene Änderung ist in den analog und digital vorliegenden Beschlussplänen eingearbeitet. 
 
Stadtrat am 05.11.2019: 
Antrag von StR Stefan Hagmann: 
Nach Erörterung beschließt der Gemeinderat nachstehende  

 
Verordnung 

Stadtgemeinde Gföhl 
Örtliches Raumordnungsprogramm 2008 

7. Änderung – Beschluss 1 
 

§ 1 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Gföhl ändert gemäß § 25 iVm § 24 NÖ ROG 2014 das Örtliche 
Raumordnungsprogramm in den Katastralgemeinden Gföhl, Gföhleramt, Mittelbergeramt, Moritzreith 
und Reittern ab. 
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§ 2 
Die Widmung und Nutzung der einzelnen Grundflächen werden so abgeändert bzw. festgelegt, wie 
dies in dem von der Kommunaldialog Raumplanung GmbH, Feldgasse 1, 3130 Herzogenburg, GZ 19 
024B, verfassten Plan auf den Planblättern 1, 2, 4, 5 und 7 neu dargestellt und im dazugehörenden 
Erläuterungsbericht begründet ist. 
 

§ 3 
Die Freigabebedingung für die neu gewidmete Aufschließungszone BW-Vt19-A16 lautet: 

• BW-Vt19-A16: Für die im Norden angrenzenden Bauplätze müssen in 70% der Bauparzellen 
Baubeginnerklärungen vorliegen. 

 

§ 4 
Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die NÖ Landesregierung und ihrer 
darauffolgenden Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgen-
den Tag in Kraft. 
 
Beschluss:  Der Antrag wird befürwortet. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
Gemeinderat am 12.11.2019: 
Beschluss:  Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

15. A-2019-1154-00439 

Flächenwidmungsplan, Gföhler Liegenschaftsverwaltungs-
Gesellschaft m.b.H., Gst. 703, EZ 1434, KG Gföhl, 
Vertragswohnbauland unter Bezugnahme auf § 1 Abs. 2, Zi. 3 
lit.h und § 17 des NÖ ROG 2014, Genehmigung Vertrag, 
Beschlussfassung 

141 003 

 
Stadtrat am 05.11.2019: 
Antrag von StR Stefan Hagmann: 
Genehmigung des nachstehenden Vertrages über das Vertragswohnbauland für das Grundstück 703. 
 

V E R T R A G 
 
I. 

Vertragspartner 
 

Unter Bezugnahme auf § 1 Abs.2 Zi.3 lit.h und § 17 des NÖ ROG 2014 wird nachstehender Vertrag 
abgeschlossen zwischen: 
 
1.  Gföhler Liegenschaftsverwaltungs-Gesellschaft m.b.H., Hauptplatz 3, 3542 Gföhl, als 

Eigentümer des Grundstücks Nr. 703, EZ 1434, KG Gföhl, Gemeinde Gföhl - diese im Folgen-
den „Eigentümer“ genannt - und 

 
2.   der Stadtgemeinde Gföhl – in weiterer Folge Gemeinde genannt - vertreten durch die 

Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger 
 

II. 
Vertragsgegenstand 

 
Gegenstand dieses Vertrages ist jener Teile des Grundstücks Nr. 703, KG Gföhl, Gemeinde Gföhl für 
den gemäß Entwurf einer Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms die Widmung Bauland – 
Wohngebiet vorgesehen ist. Eine Plandarstellung dieses Entwurfes ist dem Vertrag angeschlossen. 
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Die Gemeinde verpflichtet sich, die Eigentümer von etwaigen Änderungen der Planung sofort zu 
informieren, sodass das Einvernehmen über eine entsprechende Vertragsanpassung hergestellt 
werden kann. 
 

 
 

III. 
Ziel 

 
Ziel der im Punkt II angeführten Widmungsänderung ist die Abtretung der erforderlichen Verkehrsfläche 
in das öffentliche Gut und die kurzfristige Bereitstellung von Baugrundstücken im Sinne der Nutzungsart 
Bauland–Wohngebiet, vorrangig zur Schaffung von Hauptwohnsitzen. 
 

IV. 
Teilungsgebot und Bebauungsfrist 

 
(1) Die Eigentümer verpflichten sich, unmittelbar nach Rechtskraft der Baulandwidmung aus dem im 
Bauland gelegenen Teil des Grundstückes entweder ein separates Grundstück zu schaffen oder diese 
Fläche in einzelne Bauplätze zu teilen. 
 
(2) Die neu geschaffenen Bauplätze sind innerhalb von 5 Jahren nach Rechtskraft der Baulandwidmung 
einer baulichen Nutzung im Sinne der festgelegten Widmung zuzuführen, d.h. es ist mit dem Bau eines 
konsensmäßigen Hauptgebäudes zu beginnen. Den Käufern der Bauplätze ist diese Bauverpflichtung 
in verbindlicher Form durch Aufnahme in den Kaufvertrag zu übertragen. 
 
(3) Die Eigentümer verpflichten sich, die Bauplätze nur an Personen zu verkaufen, die vorher der 
Gemeinde die Gründung eines Hauptwohnsitzes zugesichert haben oder die bereits bisher in der 
Gemeinde wohnhaft waren (Ortsansässige). 
 
(4) Von jeder beabsichtigten Veräußerung unverbauter Bauplätze ist die Gemeinde zu informieren. Eine 
Ausfertigung der Kaufverträge ist vor Unterzeichnung durch den/die Käufer der Gemeinde zum Zwecke 
der Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Vertrages vorzulegen. 
 

V. 
Anbotsverpflichtung 

 
(1) Die Eigentümer oder Käufer haben unmittelbar nach Ablauf der 5jährigen Bebauungsfrist gemäß 
Punkt IV die noch unbebauten Bauplätze bzw. Grundstücke der Gemeinde Gföhl zum Preis von 30,00 
€/m² anzubieten. 
 
(2) Die Gemeinde hat nach schriftlicher Vorlage des Kaufangebotes das Anbot innerhalb einer Frist von 
6 Monaten entweder selbst anzunehmen, durch einen von der Gemeinde namhaft gemachten Dritten 
annehmen zu lassen oder ausdrücklich nicht anzunehmen. 
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VI. 
Rechtsnachfolge 

 
Die Eigentümer verpflichten sich, dass der Inhalt dieses Vertrages verbindlich auch auf etwaige 
Rechtsnachfolger als Eigentümer des oben angeführten Grundstückes bzw. auf daraus durch Teilung 
entstandenen Teilflächen übertragen wird. 
 

VII. 
Beginn und Ende der Rechtswirksamkeit 

 
Die Rechtswirksamkeit dieses Vertrages ist bis zur Rechtskraft der im Punkt II vorgesehenen Widmung 
aufgeschoben und endet - für jeden einzelnen Bauplatz - mit dem Beginn der Errichtung eines 
konsensmäßigen Hauptgebäudes. 
 

VIII. 
Strafbestimmung 

 
Bei Nichterfüllung dieses Vertrages sind die Eigentümer, deren Rechtsnachfolger bzw. die Käufer der 
Bauplätze verpflichtet, der Gemeinde Gföhl eine Konventionalstrafe in Höhe von 30% des Wertes des 
jeweiligen Grundstückes bzw. Bauplatzes zu bezahlen. Diese Konventionalstrafe dient zur Abdeckung 
des gesamten der Gemeinde entstandenen Aufwandes, welcher Art immer, der von der Gemeinde für 
die Neuaufschließung von Bauland zu tätigen ist, sohin einschließlich aller Projektierungs-, Planungs- 
und Verwaltungsarbeiten sowie auch einschließlich von Kosten zum Erwerb von Grundstücken zur 
Neuausweisung von Bauland. 
 

IX. 
 
Dieser Vertrag bedarf der Genehmigung durch den Gemeinderat der Gemeinde Gföhl. 
 
Beschluss:  Der Antrag wird befürwortet. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
Gemeinderat am 12.11.2019: 
 
Bgm. Ludmilla Etzenberger verlässt um 19:52 Uhr wegen Befangenheit den Sitzungssaal und nimmt 
an der Abstimmung nicht teil. 
Vbgm. Mag. Jochen Pulker übernimmt den Vorsitz. 
 
Beschluss:  Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Bgm. Ludmilla Etzenberger ist ab 19:55 Uhr wieder anwesend und übernimmt den Vorsitz. 
 
Ende der Gemeinderatssitzung: 20:00 Uhr 
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